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Entwicklung der Heilmittel-Richtlinie

200119921982 2003/2004 und 2011
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Hintergrund der Reform

Beobachtung der Entwicklungen im Bereich der Heilmittelversorgung der Jahre 2016/2017 
Zentrale Fragestellung: Bedarf es einer grundsätzlichen Überarbeitung des 
Heilmittelkatalogs anhand evidenzbasierter Leitlinien?
Diskussion von Vorschlägen zur Reform der HeilM-RL
Beauftragung der Fachberatung Medizin

Übersicht über die Heilmittelverordnung des Heilmittelkataloges im Vergleich 
zu Leitlinienempfehlungen am Beispiel der Diagnosegruppe WS1
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Beschluss des G-BA

Auftrag und Ziele der Reform von HeilM-RL/HMK vom 21. September 2017

Verbesserung von Versorgungsqualität und Praktikabilität

Präzisierung und Konkretisierung der Regelungen

Überprüfung der Differenzierung nach vorrangigen und optionalen HeilM

Überprüfung der Verordnungssystematik
(Erst-/Folgeverordnungen, Regelfallsystematik)

Überprüfung der Systematik der Zuordnung verordnungsfähiger HeilM zu 
Diagnosegruppen, Leitsymptomatik und Therapieziel

Regelung der Anforderungen zur Änderung von HeilM-Verordnungen
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Aufträge aus dem TSVG

Terminservice- und Versorgungsgesetz vom 6. Mai 2019

§ 32 Absatz 1b SGB V
Verordnungen, die über die in der [HeilM-RL] geregelte orientierende Behandlungs-
menge hinausgehen, bedürfen keiner Genehmigung durch die Krankenkasse.

§ 92 Absatz 6 SGB V
In [der Heilmittel-Richtlinie] ist insbesondere zu regeln […] die indikationsbezogenen 
orientierenden Behandlungsmengen und die Zahl der Behandlungseinheiten je Verordnung, 
[…], auf welche Angaben bei Verordnungen nach § 73 Absatz 11 Satz 1 verzichtet werden 
kann sowie die Dauer der Gültigkeit einer Verordnung nach § 73 Absatz 11 Satz 1.     

§ 125 a SGB V
Der GKV-SV schließt mit bindender Wirkung für die Krankenkassen mit den […] 
maßgeblichen Spitzenorganisationen auf Bundesebene für jeden Heilmittelbereich einen 
Vertrag über die Heilmittelversorgung mit erweiterter Versorgungsverantwortung.
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Änderung der Heilmittel-Richtlinie

Beschluss vom 19. September 2019

Neuordnung der Verordnungssystematik

Beginn der Heilmitteltherapie

Änderungen im Heilmittelkatalog

Verordnung mit erweiterter Versorgungsverantwortung von 
Heilmittelerbringern

Prüfpflichten der Therapeut*innen: Aufnahme der Anlage 3

Inkrafttreten der Änderungen zum 1. Januar 2021 
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Auftrag zur Evaluation

Wegen der umfänglichen Änderungen der Heilmittel-Richtlinie und des 
Heilmittelkatalogs überprüft der G-BA so weit möglich auf

Basis von Routinedaten und

Rückmeldungen aus der Versorgung

zwei Jahre nach Inkrafttreten der Regelungen deren Auswirkungen.

Ziel der Evaluation ist es, insbesondere die Entwicklungen der Verordnungen 
nach § 7 der Richtlinie vor Inkrafttreten der Änderungen und deren 
Entwicklung in der Zeit nach Inkrafttreten zu vergleichen.

Der Umsetzungsstand und die Auswirkungen der Änderungen werden
überprüft und gegebenenfalls erforderliche Änderungen vorgeschlagen.
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Wie kann evaluieren werden?

Zentrale Fragestellungen in der Vorbereitung

Wie kann der Evaluationsauftrag umgesetzte werden? 

Welche quantitativen Daten sind verfügbar?

Lassen sich mit den verfügbaren Daten alle Fragenstellungen beantworten?

Wer soll die Evaluation durchführen?

Mit welcher weiteren Methodik kann ein umfassendes Bild gezeichnet werden?

Welche Perspektiven sollen betrachtet werden?

Wie binden wir die Leistungserbringenden der Heilmittelversorgung ein?

Welche Zeiträume mit Blick auf Datenverfügbarkeit und Pandemie sollen betrachtet werden?
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Eine erste Orientierung aus Sicht der Geschäftsstelle
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Schwerpunkte der Betrachtung

§ 7 der HeilM-RL
Verordnungsfall, OBM, Höchstmenge je Verordnung

Langfristiger Heilmittelbedarf

Ort der Leistungserbringung

Auswahl der Heilmittel

Beginn der Heilmittelbehandlung 

Durchführung der Heilmittelbehandlung

Bürokratieabbau
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Routinedaten aus dem GKV-HIS

Wie hat sich die Heilmittelversorgung mit Wegfall der Regelfallsystematik 
und der Einführung der Regelung in § 7 HeilM-RL entwickelt?

Wie hat sich die Heilmittelversorgung aufgrund eines langfristigen 
Heilmittelbedarfs und eines besonderen Verordnungsbedarfs entwickelt?

Wie haben sich die Änderungen in § 11 HeilM-RL ausgewirkt?

Werden die geänderten Regelungen zur Auswahl der Heilmittel genutzt?

Wie hat sich die geänderte Regelung in § 16 Absatz 6 HeilM-RL auf die 
Inanspruchnahme von Gruppentherapien ausgewirkt?

Wie haben sich die versichertenbezogenen Beratungen und Begutachtungen 
der MD für die GKV sowie die sozialmedizinischen Empfehlungen zu 
Heilmitteln in den Jahren 2019, 2022 und 2023 entwickelt?
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Strukturierte Befragungen

Wie haben sich die Anträge auf Genehmigung eines langfristigen
Heilmittelbedarfs nach den Vorgaben der HeilM-RL entwickelt?

Wie haben sich die Änderungen in der HeilM-RL zum Ort der 
Leistungserbringung ausgewirkt?

Werden die geänderten Regelungen zur Auswahl der Heilmittel genutzt?

Wie haben sich die geänderten Regelungen zum Beginn der 
Heilmittelbehandlung auf die Versorgung ausgewirkt?

Wie haben sich die Änderungen der Richtlinie im Versorgungsalltag mit 
Blick auf den bürokratischen Aufwand ausgewirkt?
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Perspektive der Leistungserbringenden

Die für HeilM-RL zur Stellungnahme 
berechtigten Organisationen der 
Leistungserbringenden wurden einbezogen.

Anhand des vorläufigen Berichts und vor 
dem Hintergrund der Fragestellungen wurde 
ihre Perspektive erfragt.

Ergebnisse in Form einer Inhaltsanalyse 
aufbereitet und diskutiert.

Einordnung und Betrachtung im Kontext der 
Routinedaten und erfolgten Befragungen.

Einbindung in die Gesamtbetrachtung.



Seite 14 | 18. März 2026 | Die Reform der Heilmittel-Richtlinie und ihre Evaluation
© 2026, Mario Hellbardt, Referent Abt. Methodenbewertung & veranlasste Leistungen, G-BA

Zeitplanung
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Limitationen

Routinedaten aus dem GKV-HIS
Anteil von LHB und BVB, Anzahl der Behandlungseinheiten/VO, nur Rückschlüsse auf 
abgerechnete Hausbesuche, Gruppenbehandlung möglich
Berichtswesen der MD
Verschlüsselung für die einzelnen Maßnahmen der Heilmitteltherapie, jedoch nicht für 
einen LHB-Antrag
Befragungen von GKV-SV
ggf. subjektive Einschätzungen und möglicher Selektionsbias
Befragung KBV
geringe Teilnehmerzahl im Verhältnis zur Grundgesamtheit schränkt die Repräsentativität 
ein; Meinungen vs. Merkmale der Gesamtgruppe, Selektionsbias
Befragung PatV
Verzerrung der Ergebnisse möglich, da frei zugängliche Befragung, Patient*innen mit 
entzündlichen rheumatischen Erkrankungen überrepräsentiert



Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!
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